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Antrag 
des Landes Rheinland-Pfalz 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wehrrechtlicher Vor-
schriften 2011 (Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 - WehrRÄndG 
2011) 

 

Punkt 35 der 879. Sitzung des Bundesrates am 11. Februar 2011 

 

Der Bundesrat möge zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grund-
gesetzes wie folgt Stellung nehmen: 

Der Bundesrat nimmt die Planungen der Bundesregierung zur Kenntnis, dass unter 
Berücksichtigung der aktuellen und der zu erwartenden sicherheitspolitischen Lage 
sowie der Abwägung zwischen Freiheit und bürgerlicher Verantwortung die allge-
meine Wehrpflicht - unter Beibehaltung der verfassungsrechtlichen und einfach-
gesetzlichen Grundlage - ausgesetzt und der freiwillige Wehrdienst nach dem 
Wehrpflichtgesetz fortentwickelt wird.  

Die freiwillig Wehrdienstleistenden übernehmen damit zukünftig für die Gesell-
schaft eine besondere staatsbürgerliche Verantwortung.  

Der freiwillige Wehrdienst bietet wie der Grundwehrdienst die Chance, den not-
wendigen Nachwuchs für die Bundeswehr aus der Mitte der Gesellschaft zu ge-
winnen, und dient damit auch der Stärkung unserer Bürgergesellschaft. 

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft den Freiwilligen für deren 
Engagement etwas zurückgeben soll. Der sowohl Männern wie auch Frauen er-
öffnete freiwillige Wehrdienst wird nur dann erfolgreich sein, wenn er attraktiv ge-
staltet wird. Nur so kann das seit Einführung der Wehrpflicht bewährte Prinzip des 
sogenannten Staatsbürgers in Uniform  und damit die feste Integration der Streit-
kräfte in die Gesellschaft Bestand haben. 
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Der freiwillige Wehrdienst muss der Bundeswehr Vorteile für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben bringen und den Teilnehmenden dürfen gegenüber denjenigen, die 
keinen Wehrdienst leisten, keine Nachteile entstehen.  

Vor diesem Hintergrund fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf 

- ein Konzept zur Nachwuchsgewinnung - unter Rückgriff auf vorhandene ad-
ministrative Strukturen - vorzulegen, einschließlich eines Finanzierungsvor-
schlags, 

- die Attraktivität des freiwilligen Wehrdienstes zu erhöhen, indem sie 
Regelungen schafft oder Vereinbarungen über gleiche Regelungen in allen 
Ländern initiiert, vor allem in folgenden Bereichen: 

a) Einführung von generellen Bonusregelungen beim Zugang zu allen 
weiterführenden Bildungseinrichtungen (Wartezeiten), 

b) Einführung von BAföG-Vergünstigungen bis hin zum Darlehenserlass, 

c) Berücksichtigung bei der Einstellung oder Anrechnung auf die Probezeit 
oder Beförderungswartezeiten im öffentlichen Dienst/Beamtenrecht, 

d) Abschluss von Vereinbarungen mit der Wirtschaft über die Anerkennung der 
Zeiten eines freiwilligen Wehrdienstes für Ausbildung, Arbeitsleben und 
beruflicher Weiterbildung, 

e) Anrechnung als Pflichtpraktika und als erworbene Zusatzqualifikation für 
künftige Ausbildungen im gleichen Tätigkeitsbereich, 

f) Verhinderung von Nachteilen bei der Unterbrechung von Ausbildung, 
Studium oder Beschäftigung für einen freiwilligen Wehrdienst, 

g) Lern- und Bildungsangebote im Rahmen des Dienstes, 

h) Möglichkeit zum Erwerb von Zusatzqualifikationen, 

i) Möglichkeit des Führerscheinerwerbs, 

j) Erweiterung der Berufsförderungsansprüche. 

 


